
Abschnitt 2 Gewerbeabfallverordnung, §§ 3-7, teilweise erst ab 1.1.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ABFALLERZEUGER/ BESITZER (§ 1) 

gewerblicher Siedlungsabfälle  

Abfälle, die nicht 
verwertet werden (§7 
Abs. 1) 

Nutzung der Tonnen des örE 
(„kann“-Bestimmung) 

Vorrangig der Vorbereitung 
zur Wiederverwendung oder 
dem Recycling zuzuführen (§ 
3 Abs. 1) 

„Kleinmengenregelung“ (§ 
5) Bsp.: kl. 
Architekturbüro, Anwalt: 
gemeinsame Erfassung 
mit „Hausmüll“ 

 Dokumentation Erfüllung 
Getrenntsammlung: 

Wie? (Bilder, Lagepläne…) 

Welche Abfälle? 

An wen? (§ 3 Abs. 3 Nr. 1 und 2)  

 Dokumentation Nichterfüllung 
Getrenntsammlung je Fraktion 
technische Unmöglichkeit / wirtschaftliche 
Unzumutbarkeit (§ 3 Abs. 3 Nr. 3) 

 Beides auf Verlangen der Behörde 
vorzulegen 

Dokumentation, dass die 
Vorbehandlungsanlage, der die Abfallgemische 
erstmalig zugeführt werden, den Vorgaben des § 6 
Abs. 1 und 3 entspricht (technische Ausstattung, 
85 %-Sortierquote) 

(Vom Betreiber der Vorbehandlungsanlage 
anzufordern. Bei dazwischen geschaltetem 
Beförderer muss dieser die Bestätigung 
einholen (§ 4 Abs. 2) 

 Dokumentation Nichterfüllung 
Vorbehandlung technische Unmöglichkeit / 
wirtschaftliche Unzumutbarkeit (§ 4 Abs. 5) 

Auf Verlangen der Behörde vorzulegen 

 Nachweis Getrenntsammelquote (§ 4 Abs. 
5) 

Jeweils bis 31.3. des Folgejahres durch 
Sachverständigen (§ 4 Abs. 6) 

Vorlage bei der zuständigen Behörde 

Gefährliche Abfälle 

Vermischungsverbot 

(§ 3 Abs.1 Satz 3) 

Überlassung öffentlich-
rechtlicher Entsorgungsträger 
(örE) 

VORBEHANDLUNGSANLAGE (§ 6) 

- Alle Aggregate gemäß Anlage zur VO 
vorhanden  
(§ 6 Abs. 1) 
 

- Erfüllung der Sortierquote von 85 
Masse % (als Mittelwert im 
Kalenderjahr) (§ 6 Abs. 3) 
 

- Sortierung von Papier, Pappe, 
Karton, Kunststoff, Metall, Holz 

 

- Restliche Abfälle 
 

- Erfüllung der Recyclingquote von 
min.  
30 Masse % (§ 6 Abs. 6) 
 

- Vermischung von Gemischen mit 
anderen Abfällen nicht zulässig 

 Sicherstellung durch bauliche, 
techn. oder organ. Maßnahmen (§ 6 
Abs. 2) 

Trennung von 
Fraktionen technisch 
nicht möglich oder 
wirtschaftlich nicht 
zumutbar 

(§ 3 Abs. 2)  „legale 
Mischung“ 

Dokumentation: 

 Monatliche Sortierquote (§ 6 Abs. 4) 
 

Wird die Sortierquote in zwei Monaten des 
laufenden Kalenderjahres um mehr als 10 
Masse % unterschritten, muss der Betreiber 
die zuständige Behörde informieren (§ 6 Abs. 
4) 

 Ermittlung jährliche Recyclingquote bis 31.3. 
des Folgejahres und Vorlage an Behörde (§ 6 
Abs. 6) 

 Annahmekontrolle bei Abfallanlieferung  

(§ 10 Abs.1) 

 Ausgangskontrolle bei Abfallauslieferung (§ 
10 Abs. 2) 
 

 Bestätigung der Anlage (innerhalb v. 30 
Tagen), dass Abfälle behandelt, verwertet 
oder beseitigt wurde (§ 10 Abs. 3) 

 

Jeweils im Betriebstagebuch zu dokumentieren 
(5 Jahre Aufbewahrungsfrist) (§ 12) 

Vorbehandlung 
technisch nicht 
möglich oder 
wirtschaftlich 
nicht zumutbar (§ 
4 Abs.3) 

Erreichung 
Getrenntsammelquote 
von 90 Masse % , Pflicht 
zur Getrennt-haltung für 
den Rest entfällt. 

Unverzüglich Zuführung einer 
ordnungsgemäßen, 
schadlosen und hochwertigen 
sonstigen, insbesondere 
energetischen Verwertung  

Man spricht von einer 
„Mischung“, wenn eine 
Fraktion mehr als 5 
Masseprozent Fehlwürfe 
enthält. 

Hauptpfade 

Stoffliche oder energetische 
Verwertung bzw. Beseitigung, 
also 
Deponierung/Verbrennung. 
NachwV. 

10 Masse %-
Mischung 

Unverzüglich Zuführung zu 
einer ordnungsgemäßen, 
schadlosen und hochwertigen 
sonstigen, insbesondere 
energetischen Verwertung (§ 
4 Abs. 4) 

 Ohne Abfälle Kapitel 18 
Abfallverzeichnis-
verordnung 

 Bioabfälle, Glas, Metalle, 
mineralische Abfälle nur 
soweit energetische 
Verwertung nicht 
eingeschränkt/ 
verhindert. 

Vorrangig der Vorbereitung 
zur Wiederverwendung oder 
dem Recycling zuzuführen 

Hinweis:  Nach § 6 Abs. 1 können 
die geforderten Aggregate auf 
mehrere Anlagen und 
hintereinander verteilt sind 
(„Kaskadenlösung“) 

 

Die Betreiber müssen dann: 

- Vertraglich untereinander 
sicherstellen, dass alle von der 
ersten Anlage zur Verwertung 
aussortierten Abfälle 
weiterbehandelt werden 

- Insgesamt die Sortier- und 
Recyclingquoten eingehalten 
werden. 

- Bei der Kaskadenlösung muss 
die erste Anlage die Pflichten 

des § 6 Abs. 4 Satz 1 bis 3 
erfüllen (monatliche 

Übermittlung von Daten 
untereinander notwendig), 

gleiches gilt für die 
Recyclingquote. 

Sortierte Fraktionen 

Sortierreste 

Gefährliche Abfälle  

Eigener Entsorgungsweg. 
Siehe oben. 

Pflicht zur Getrenntsammlung auf dem 
Betriebsgelände von: 

 

- Papier, Pappe, Karton (Ausnahme 
Hygienepapier) 

- Glas 
- Kunststoffe 
- Metalle 
- Holz 
- Textilien 
- Bioabfälle 
- Abfallfraktionen, die in § 2 Nr. 1b) 

genannte Abfälle enthalten  

 

(§ 3 Abs. 1) 
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